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Norm

AHG 1949 §1;

AVG §1;

AVG §6 Abs1;

AVG §6 Abs2;

DVG 1984 §1 Abs1;

VwRallg;

1. AVG § 1 heute

2. AVG § 1 gültig ab 01.02.1991

1. AVG § 6 heute

2. AVG § 6 gültig ab 01.02.1991

1. AVG § 6 heute

2. AVG § 6 gültig ab 01.02.1991

Rechtssatz

Da es sich bei der Geltendmachung des vom Beamten begehrten Schadenersatzanspruches nicht um eine

Verwaltungssache handelt, hat die Behörde den gegenständlichen Antrag zu Recht zurückgewiesen. Daran vermag

auch der Umstand, dass die erstinstanzliche Behörde den vom Beamten in diesem Zusammenhang erhobenen

Vorwürfen in ihrem Schreiben zunächst entgegengetreten ist, nichts zu ändern, da die (Dienst-)Behörde nach § 6 Abs. 1

erster Satz AVG iVm § 1 Abs. 1 DVG 1984 ihre sachliche und örtliche Zuständigkeit in jeder Lage des Verfahrens von

Amts wegen wahrzunehmen hat (vgl. E 12. September 2012, 2009/08/0054). Im Verwaltungsverfahren gibt es auch

keine "perpetuatio fori" (vgl. E 21. Mai 1991, 91/12/0034) und gemäß § 6 Abs. 2 AVG kann die Zuständigkeit der

Behörde durch Vereinbarung der Parteien weder begründet noch geändert werden. Insbesondere kann die Partei

auch nicht dadurch auf die Zuständigkeitsordnung EinDuss nehmen, dass sie einen Antrag bei der unzuständigen

Behörde einbringt. Hiedurch wird die Einbringungsbehörde niemals zur Entscheidung in der Sache, sondern allenfalls

dafür zuständig, den Antrag mittels Bescheides zurückzuweisen. Demnach kann die inhaltliche Befassung mit einem

Anbringen der Partei durch die unzuständige Behörde deren Zuständigkeit nicht begründen.Da es sich bei der

Geltendmachung des vom Beamten begehrten Schadenersatzanspruches nicht um eine Verwaltungssache handelt,

hat die Behörde den gegenständlichen Antrag zu Recht zurückgewiesen. Daran vermag auch der Umstand, dass die
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erstinstanzliche Behörde den vom Beamten in diesem Zusammenhang erhobenen Vorwürfen in ihrem Schreiben

zunächst entgegengetreten ist, nichts zu ändern, da die (Dienst-)Behörde nach Paragraph 6, Absatz eins, erster Satz

AVG in Verbindung mit Paragraph eins, Absatz eins, DVG 1984 ihre sachliche und örtliche Zuständigkeit in jeder Lage

des Verfahrens von Amts wegen wahrzunehmen hat vergleiche E 12. September 2012, 2009/08/0054). Im

Verwaltungsverfahren gibt es auch keine "perpetuatio fori" vergleiche E 21. Mai 1991, 91/12/0034) und gemäß

Paragraph 6, Absatz 2, AVG kann die Zuständigkeit der Behörde durch Vereinbarung der Parteien weder begründet

noch geändert werden. Insbesondere kann die Partei auch nicht dadurch auf die Zuständigkeitsordnung EinDuss

nehmen, dass sie einen Antrag bei der unzuständigen Behörde einbringt. Hiedurch wird die Einbringungsbehörde

niemals zur Entscheidung in der Sache, sondern allenfalls dafür zuständig, den Antrag mittels Bescheides

zurückzuweisen. Demnach kann die inhaltliche Befassung mit einem Anbringen der Partei durch die unzuständige

Behörde deren Zuständigkeit nicht begründen.
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